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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §27;

VwGG §42 Abs5;

VwGG §63 Abs1;

Rechtssatz

Die Bindung des VwGH an eine im aufhebenden Erkenntnis zum Ausdruck gebrachte Rechtsau8assung gilt auch, wenn

der Gerichtshof im fortgesetzten Verfahren selbst zur Fällung einer Entscheidung an Stelle der mit der Erlassung des

Ersatzbescheides säumig gewordenen Behörde berufen ist.
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